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Tagesordnung: 
 

Einführung einer Beherbergungssteuer 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
 
Die Ortsgemeinde Rieden erwägt die Erhebung einer Beherbergungssteuer.  
 
Hierbei handelt es sich um eine in Rheinland-Pfalz relativ „junge“ Steuer, die erstmals ab 
dem Jahr 2011 erhoben wurde. Im Mai vergangenen Jahres wurde die Beherbergungssteuer 
vom Bundesverfassungsgericht als mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Die Satzung 
wurde rechtsanwaltschaftlich geprüft und die im Gutachten aufgeführten 
Anpassungsvorschläge wurden umgesetzt. Ein aus der Mitte des Rates gebildeter 
Arbeitskreis hat sich mit dem Satzungsentwurf beschäftigt und die beigefügte 
Entwurfsfassung der Satzung mit erarbeitet.   
 
Der Entwurf der Satzung ist der Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Satzung über die Erhebung einer 
Beherbergungssteuer für Übernachtungen in der Ortsgemeinde Rieden ab dem 01.01.2024 
mit folgenden Änderungen:  
 
_____________ 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung bekannt zu machen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig     
Zustimmungen    
Ablehnungen     
Stimmenenthaltungen   
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